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 Veröffentlicht am 24.04.1968

Norm

WEG 1975 §10 Abs2

Rechtssatz

Eine Eigentumswohnung des Erblassers ist im Verlassenschaftsverfahren bei Errichtung des Inventars nach dem

gemeinen Wert zu schätzen, daß heißt mit dem Preis, der im gewöhnlichen Geschäftsverkehrs bei einer Veräußerung

voraussichtlich erzielt würde.
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